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Der Arbeitsvertrag  

 

Ein Arbeitsvertrag ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen einem Arbeitgeber und 
einem Arbeitnehmer, in der die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses festgelegt 
werden. Dieser Vertrag regelt wesentliche Aspekte wie die Art der Tätigkeit, die Höhe 
des Entgelts, Arbeitszeiten, Urlaub, Kündigungsfristen und weitere Rechte und Pflichten 
beider Parteien. Der Arbeitsvertrag kann schriftlich, mündlich oder durch schlüssiges 
Handeln zustande kommen, wobei für bestimmte Regelungen (z. B. Kündigungsfristen 
oder Probezeit) oft eine schriftliche Form erforderlich ist. Er dient dem Schutz beider 
Parteien und der Klarheit über die Erwartungen und Verpflichtungen im 
Arbeitsverhältnis. 

Laut dem Nachweisgesetz (NachwG) müssen bestimmte Punkte in einem 
Arbeitsvertrag schriftlich festgehalten werden, um den Arbeitnehmer über wesentliche 
Bedingungen des Arbeitsverhältnisses zu informieren. Diese Regelungen gelten sowohl 
für befristete als auch unbefristete Arbeitsverhältnisse. 

Die wesentlichen Punkte, die laut NachwG im Arbeitsvertrag enthalten sein müssen, 
sind: 

1. Parteien des Arbeitsvertrages: Namen und Anschriften des Arbeitgebers und 
des Arbeitnehmers. 

2. Beginn des Arbeitsverhältnisses: Der genaue Beginn des Arbeitsverhältnisses, 
ggf. auch das Ende bei befristeten Verträgen. 

3. Arbeitsort: Der Ort, an dem die Arbeit üblicherweise verrichtet wird. 

4. Beschreibung der Tätigkeit: Eine kurze Beschreibung der Aufgaben, die der 
Arbeitnehmer zu erfüllen hat. 

5. Arbeitszeit: Die vereinbarte Arbeitszeit, etwa in Form der wöchentlichen 
Arbeitsstunden oder des Arbeitszeitrahmens. 

6. Vergütung: Die Höhe des Arbeitsentgelts, gegebenenfalls auch die Fälligkeit 
und die Art der Zahlung (z. B. monatlich). 

7. Urlaub: Die Anzahl der Urlaubstage, die dem Arbeitnehmer zustehen. 

8. Kündigungsfrist: Die Dauer der Kündigungsfrist für beide Parteien. 

9. Befristung (sofern zutreffend): Falls der Vertrag befristet ist, muss der Zeitpunkt 
angegeben werden, an dem der Vertrag endet oder die Befristung ausläuft. 

10. Sonstige Vereinbarungen: Wenn zutreffend, auch Regelungen zu 
Sonderzahlungen, wie Weihnachtsgeld, oder weitere vertragliche 
Vereinbarungen. 
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Die Informationen müssen dem Arbeitnehmer spätestens bei Beginn des 
Arbeitsverhältnisses schriftlich übergeben werden. Werden diese Angaben nicht 
gemacht oder fehlen bestimmte Punkte, kann dies zu rechtlichen Problemen führen, 
da der Arbeitnehmer dann unter Umständen nicht ausreichend über seine Rechte und 
Pflichten informiert ist. 

 


